
 

 Adresse Firma:                                                               Ort, Datum: ______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________       
 
 
Betriebhof Stadt Warstein  
SG 68 – Straßen- u. Wegeaufsicht   
Franz-Hegemann-Str. 8 
 
59581 Warstein 
 
 
Aufbruchanzeige nach StrWG NW 

 
Für die bezeichnete Aufbruchstelle wird der Straßenaufbruch nach dem Straßen- und Wegegesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (StrWG NW) angezeigt. 
 
 
Aufbruchstelle: ......................................................................................................... 

   (Ortsteil)    (Straße) 
Bei Haus-Nr...................oder    von ..............bis............... 
 
Lage mit gekennzeichneter Aufbruchstelle in 2-fach beigefügt. 
Antrag ohne Lageplan oder ungenauen Angaben werden nicht bearbeitet! 

 
1. Zeitraum  Arbeitsbeginn___________  Arbeitsende___________ 
 
2. Auftraggeber: (bei priv. AG kompl. Anschrift) _______________________________ 
   ________________________________________________________ 
 
3. Lage:                 Fahrbahn  Gehweg  Böschung  Parkplatz       Grünanlagen 
    Bankett  sonstige:____________________ 
 
4. Oberfläche:   Asphalt  Pflaster  unbefestigt  Platten 
    wassergebunden 
 
5. Randbefestigung:   Bordstein  Randstein Flussbahnstein   ohne 
 
6. Anlass:   Neuverlegung                Auswechslung                Umänderung 
    Reparatur    Containeraufstellung  Probeloch 
    Bordsteinabsenkung  Gerüstaufstellung 
 
7. Anlage:   Gasrohrnetz   Wasserrohrnetz   Telefonnetz 
    TV Kabelnetz                Hausanschluss  TV Kabelnetz 
    Hausanschluss Privatleitung   Kanalnetz 
    Stromnetz 
 
8. Ausmaß:  Baustelle:  L_____m x B______m; L_____m x B_____m;  
      L_____m x B______m; 
 

9. Baumbestand:  ja, Baumbestand im Lageplan eingemessen  nein 
 
Der Unterzeichner versichert hiermit ausdrücklich, 
 
a) dass die Arbeiten fachtechnisch, ordnungsgemäß und nach den Richtlinien und Auflagen der ZTVA StB und 

ZTV BEA StB neueste Fassung ausgeführt und spätestens 3 Tage nach Beendigung der Arbeiten die Auf-
bruchstelle durch die Stadt Warstein, Koordinierungsstelle Straßen- und Wegeaufsicht abgenommen werden; 

b) dass er bei Erteilung der verkehrsbehördlichen Anordnung die Kosten und die Verantwortung für das ord-
nungsgemäße Aufstellen der Verkehrszeichen und deren Beleuchtung sowie das Aufstellen und Bedienen der 
evtl. erforderlichen Signalanlage übernimmt. Bei etwa vorkommenden Verkehrsunfällen, die durch diese Maß-
nahme bedingt sind und mit ihr im ursächlichen Zusammenhang stehen, wird die Haftpflicht gegenüber dem 
jeweiligen Träger der Straßenbaulast vom Antragsteller in vollem Umfang übernommen. 

 
c)           Bauleiter: _______________________________________________ 
 tel. erreichbar tagsüber: ____________________________________ 
 tel. erreichbar nach Feierabend: ______________________________ 

 
 
Unterschrift: 
 
______________________________________ 


